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Verlängerung der Vernetzungs- und Landschaftsqualitätsprojekte (LQ) 
bis Ende 2027  
 
Die Vernetzungsprojekte und die Landschaftsqualitätsprojekte werden bis Ende 2027 unverändert weitergeführt. Dies 

hängt mit dem Entscheid des Bundesrates vom 26. Juni 2024 zusammen, welcher den Zeitpunkt zur Einführung der 

Nachfolgeprojekte zur Förderung der regionalen Biodiversität und Landschaftsqualität auf den 01.01.2028 festgelegt 

hat. 

 

Vernetzungsprojekte: Übergangsphase 01.01.2025 – 31.12.2027 

Per 31.12.2024 ist die Umsetzungsperiode 2017-2024 der Vernetzungsprojekte im Kanton Bern abgeschlossen. Die 

Schlussberichte der Projekte sind hier abrufbar. Ab 01.01.2025 startet eine dreijährige Übergangsphase. 

 

- Massnahmen und Anforderungen werden unverändert weitergeführt. 

- Bereits für die Vernetzung angemeldeten Flächen und Bäume werden automatisch für die Übergangsphase 

übernommen. 

- Vertragsdauer bis 31.12.2027. 

- Betriebe können Biodiversitätsförderflächen während der Stichtagserhebung 2025 ohne Rückforderungen 

mittels Formular von der Vernetzung abmelden (Frist: 28.02.2025). 

- Nutzungsvarianten bei den extensiv und wenig intensiv genutzten Wiesen können während der Übergangs-

phase via Vernetzungsberater*in geändert werden. Liste mit Kontaktdaten Vernetzungsberater*innen. 

- Während der Übergangsphase 2025-2027 besteht keine Beratungspflicht. Neueinsteigenden Betrieben wird 

empfohlen, eine Beratungsperson beizuziehen.  

 

Landschaftsqualitätsprojekte: Verlängerung bis 31.12.2027 

- Massnahmen und Anforderungen werden unverändert weitergeführt. 

- Die bestehenden Bewirtschaftungsvereinbarungen werden bis zum 31.12.2027 verlängert. 

- Betriebe können während der Stichtagserhebung 2025 mittels Gesuch ohne Rückforderungen aus dem ge-

samten LQ-Programm aussteigen (Frist: 28.02.2025). 

- Abmeldung und Reduktion von einzelnen Massnahmen können Rückforderungen auslösen. 

 

 

 

Bei Fragen können Sie uns gerne unter info.anf@be.ch kontaktieren. 

https://www.weu.be.ch/de/start/themen/landwirtschaft/biodiversitaet-landschaftsqualitaet.html
https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/lanat/de/landwirtschaft/biodiversitaet-landschaftsqualitaet/Formular-Abmeldung-Vernetzung-DE.pdf
https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/lanat/de/landwirtschaft/biodiversitaet-landschaftsqualitaet/Adressliste-der-anerkannten-Beratungspersonen-RKS-DE.pdf
https://www.weu.be.ch/content/dam/weu/dokumente/lanat/de/landwirtschaft/biodiversitaet-landschaftsqualitaet/lanat-gesuch-anpassung-massnahmen-LQB-de.pdf
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